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Chronique générale

Economie

Politique économique

Concurrence

Nachdem sich die Republikaner mit ihrer Volksinitiative «gegen das Ladensterben» der
Anliegen der Kleinhändler erfolgreich angenommen hatten, wurden nun auch andere
bürgerliche Parteien aktiver. Die FDP erarbeitete ein Konzept, welches das Heil der
Detaillisten allerdings nicht in staatlicher Intervention, sondern in Selbsthilfe und
Kooperation erblickt. Eine Verbesserung seiner Lage verspricht sich der gewerbliche
Detailhandel von einer stärkeren Besteuerung der als Genossenschaften organisierten
Grossverteiler. Der Nationalrat lehnte zwar die vom Gewerbevertreter Schärli (cvp, LU)
eingebrachte Forderung nach einer Minimalsteuer für Grossgenossenschaften ab. In
beiden Räten stimmte aber die bürgerliche Mehrheit einer von der zuständigen
Nationalratskommission ausgearbeiteten Motion zu, worin die Revision der
Berechnungsgrundlagen für den steuerbaren Reinertrag der Genossenschaften
gefordert wird. Insbesondere sollten Zuwendungen der beiden Grossverteiler Migros
und Coop an Institutionen im Bereich von Kultur und Freizeitgestaltung vollständig dem
steuerbaren Ertrag zugeschlagen werden. Mit einem Postulat wird zudem angeregt,
diese Subventionen auch noch durch die Begünstigten versteuern zu lassen. Das von
Vertretern der SP und des Landesring vorgebrachte Gegenargument, dass die den
Genossenschaften steuerlich gleichgestellten Kapitalgesellschaften derartige
Leistungen als Werbeaufwand und ähnliches deklarieren und ebenfalls nicht voll
versteuern, vermochte in den Räten ebensowenig zu überzeugen wie die Tatsache, dass
die besonders erfolgreiche Migros-Genossenschaft bereits heute, gemessen am
Umsatz, höhere Abgaben entrichtet als die Mehrzahl der andern
Detailhandelsgesellschaften. 1

MOTION
DATE: 17.12.1981
HANS HIRTER

Nach Ansicht von Nationalrat Eisenring (cvp, ZH) wird das für die wettbewerbsrechtliche
Aufsicht zuständige Fachorgan des Bundes, die Kartellkommission, den zukünftigen
Anforderungen nicht mehr genügen können. Gerade die europäische Integration werde
an die Wettbewerbsaufsicht Aufgaben herantragen, welche nicht mehr von einer
nebenamtlichen Expertenkommission und ihrem kleinen Sekretariat bewältigt werden
könnten. Er wollte deshalb den Bundesrat mit einer Motion beauftragen, dem
Parlament die Schaffung eines Bundesamtes für Wettbewerb vorzuschlagen. Nachdem
der Bundesrat betont hatte, dass er im Moment und auch in naher Zukunft keine
Notwendigkeit für die Ersetzung der Kartellkommission erkennen könne, überwies der
Nationalrat den Vorstoss diskussionslos als Postulat. 2

MOTION
DATE: 22.03.1991
HANS HIRTER

Im Rahmen der gemeinsam von den bürgerlichen Parteien getragenen Vorstösse für
eine Revitalisierung der Wirtschaft hatte die Liberale Partei in beiden Räten Motionen
für ein verschärftes Wettbewerbsrecht eingereicht. Diese verlangten insbesondere
eine Öffnung der von staatlichen Regiebetrieben dominierten Märkte, eine
Liberalisierung der Submissionspraxis und eine Fusionskontrolle, hingegen kein
Kartellverbot. Der Nationalrat überwies die von Gros (lp, GE) vertretene Motion in der
Dezembersession. Der Ständerat, dem eine identische Motion Coutau (lp, GE) vorlag,
schloss sich diesem Entscheid an, allerdings mit einer Ausnahme: die Forderung nach
einer Offnung der von staatlichen Unternehmen beherrschten Märkte überwies er bloss
als Postulat. 3

MOTION
DATE: 14.12.1992
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Ständerat angenommene Motion Bisig (fdp, SZ) für die Erstellung
von unterschiedlichen Preisindizes für die verschiedenen Bauarten (Wohn-, Gewerbe-,
Verwaltungs- und Tiefbau), von welcher Kosteneinsparungen für das öffentliche
Bauwesen erhofft werden, wurde auch vom Nationalrat überwiesen. 4

MOTION
DATE: 27.09.1995
HANS HIRTER
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Das neue Kartellgesetz wurde, zusammen mit dem neuen Binnenmarktgesetz und dem
Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse, vom Bundesrat auf den 1. Juli in
Kraft gesetzt. Nach dem Nationalrat überwies auch der Ständerat die Motion David (cvp,
SG) für eine reibungslose Zulassung von im Ausland gekauften Motorfahrzeugen (sog.
Parallelimporte). 5

MOTION
DATE: 21.03.1996
HANS HIRTER

Der Versuch der SVP, die Preisüberwachung in wettbewerbsschwachen Märkten
abzuschaffen, scheiterte im Nationalrat deutlich. Neben der fast geschlossenen SVP-
Fraktion stimmten bloss eine Minderheit der FDP und einige wenige CVP-Abgeordnete
dafür. In ihrer Argumentation hatte die SVP klargemacht, dass es ihr weniger um das
Anliegen der Preisüberwachung an sich als vielmehr um die Funktion des
Preisüberwachers (zur Zeit ausgeübt vom ehemaligen SP-Nationalrat Rudolf Strahm)
ging. Eine derartige Personifizierung einer Verwaltungsfunktion lehne sie ab. Nicht
besser erging es einer Motion der FDP-Fraktion (04.3248), welche die Aufgaben des
Preisüberwachers vor allem auf die kritische Begutachtung der administrierten (d.h.
vom Staat festgelegten oder kontrollierten) Preise ausrichten wollte. 6

MOTION
DATE: 11.05.2006
HANS HIRTER

La motion, déposée par Rebecca Ruiz (ps, VD) puis reprise par Ada Marra (ps, VD), a
finalement été retirée. Son objectif était de renforcer les sanctions lors d'une violation
de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP). L'exemple des fausses actions a
notamment été cité. Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion, rappelant que la
punissabilité des entreprises est forcément subsidiaire à celle des personnes
physiques. Il a estimé que ce principe prévalait et que l'échelle des sanctions était
adaptée. Face à ces arguments, la parlementaire vaudoise a retiré la motion.

MOTION
DATE: 10.12.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

In der Sommersession 2023 befasste sich der Nationalrat mit einer Motion von Christa
Markwalder (fdp, BE) für eine Vereinfachung der Regelung des Selbstvergleichs in der
Preisbekanntmachungsverordnung. Die FDP-Nationalrätin bemängelte im geltenden
Recht insbesondere die Komplexität der Halbierungs- und Zweimonatsregel, wenn bei
Waren der reduzierte und der eigene ursprüngliche Preis angegeben wird. Diese
Regelungen, die dem Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor irreführenden
Preisen dienten, verlangen, dass Waren nur halb so lange zum reduzierten Preis
angeboten werden dürfen wie zuvor zum normalen Preis – maximal aber während zwei
Monaten. Gemäss Markwalder sei diese Regelung zeitlich überholt und führe bei den
Unternehmen und bei den Aufsichtsbehörden zu hohem bürokratischem Aufwand. Auf
Ansinnen Markwalders sollte der Bundesrat deshalb dazu angehalten werden, die
entsprechende Verordnung so anzupassen, dass der Selbstvergleich zeitlich
unbeschränkt praktiziert werden darf, sofern die Ware – vornehmlich Saisonware –
vorab während mindestens vier Wochen zum angegeben höheren Preis angeboten
worden war. Der Bundesrat sprach sich gegen Annahme der Motion aus, da er bei der
bewährten bestehenden Regel bleiben wollte, was er bereits im Bericht zum
themenähnlichen Postulat Lombardi (cvp, TI; Po. 18.3237) kundgetan hatte. Des
Weiteren sei eine mögliche Beschränkung auf Saisonware aufgrund von
Abgrenzungsproblemen nicht praktikabel. Nichtsdestoweniger erteilte der Nationalrat
mit 139 zu 42 Stimmen bei 6 Enthaltungen der Motion grünes Licht. Die Gegenstimmen
stammten dabei aus der geschlossen stimmenden SP-Fraktion sowie von einigen
Vertreterinnen und Vertretern der Mitte- und der Grünen-Fraktion. 7

MOTION
DATE: 13.06.2023
MARCO ACKERMANN

La motion de la conseillère nationale Christa Markwalder (plr, BE) propose de simplifier
la réglementation de l'auto-comparaison dans l'ordonnance sur l'indication des prix
(OIP). En modifiant l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP), l'élue bernoise veut
permettre l'affichage d'un prix comparatif pour une auto-comparaison, sans limite de
temps, lorsque les articles concernés ont été proposés à un prix plus élevé pendant au
moins quatre semaines d'affilée.
Après l'adoptopn de la motionau Conseil national par 139 voix contre 42 et 6
abstentions, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-CE)
recommande, par 5 voix contre 3 et 2 abstentions, de rejeter la motion.
Dans son rapport, la commission rappelle tout d'abord que la justification de la motion
repose sur la complexité actuelle des règles d'auto-comparaison dans l'ordonnance,
qui sont considérées comme dépassées. Une règle plus simple, exigeant que les
marchandises soient proposées au prix normal pendant au moins quatre semaines

MOTION
DATE: 07.11.2023
LLOYD FLETCHER
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avant de bénéficier d'une réduction, serait plus adaptée à la réalité du commerce de
détail, notamment pour les articles saisonniers. Cependant, le Conseil fédéral, dans son
avis, exprime des réserves quant à une modification des règles actuelles. D'un côté.
l'exécutif souligne la nécessité de prévenir la tromperie des consommateurs et estime
que permettre une auto-comparaison illimitée dans le temps accroîtrait le risque
d'abus et compromettrait la protection des consommateurs. D'un autre côté, le Conseil
fédéral estime que les règles existantes sont claires, faciles à appliquer, et qu'elles
garantissent la transparence des prix.
Se basant sur ces considérations, la CAJ-CE recommande finalement de rejeter la
motion, argumentant que les règles actuelles sont suffisantes et bien connues des
acteurs du marché, et qu'une comparaison des prix illimitée dans le temps pourrait
prêter à confusion sans apporter d'avantages significatifs aux consommateurs et
consommatrices. Au tour du Conseil des Etats de se pencher sur le sujet. 8

Agriculture

Denrées alimentaires

Pour sa dernière intervention en tant que conseiller national, Jacques-André Maire (ps,
NE) a défendu une meilleure transparence dans la fixation des prix des produits issus
de l'agriculture biologique. Il déplore, en effet, que la grande distribution se fasse une
marge plus importante sur les produits labellisés Bio que sur les produits
conventionnels. Selon une enquête de la RTS, citée par l'élu socialiste, les
intermédiaires prendraient une marge de l'ordre de 50 à 95% plus élevée pour ces
produits. Une plus grande transparence dans la fixation de ces prix permettrait donc
d'informer correctement tant les producteurs que les consommateurs. 
Le conseiller fédéral en charge de l'économie et des questions agricoles, Guy Parmelin,
a précisé, devant l'assemblée, que des outils législatifs existent déjà quant à la
transparence sur le marché agricole suisse. Un monitoring a été mis en place et permet
d'analyser toute une série de données sur la valeur ajoutée brut ainsi que sur les
marges. Le Conseil fédéral s'est d'ailleurs dit prêt – déjà dans sa réponse à la motion
Bendahen 18.4364 – à étendre ses pratiques là où la structure du marché le
permettrait, afin d'en savoir plus sur les marges réalisées aux différents échelons. Il
s'est, par contre, opposé à l'idée de dévoiler des données précises qui permettraient
de déterminer quelles sont les entreprises concernées, cela représentant une atteinte
au secret des affaires. Le Conseil national lui donnera raison, préférant rejeter cette
motion par 95 voix contre 74 et 6 abstentions. 9

MOTION
DATE: 26.09.2019
KAREL ZIEHLI

Finances publiques

Impôts indirects

Ende 2015 reichte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Motion zur „ungerechtfertigten
Kostenüberwälzung auf den Kunden im Zollwesen" ein. Der Motionär beanstandete,
dass die Post die Revisionskosten, die durch zufallsmässige Überprüfungen am
Schweizer Zoll entstehen, auf den jeweiligen Endverbraucher abwälze und die
betroffenen Endverbraucher somit trotz korrektem Verhalten eine Gebühr von CHF 13
bezahlen müssten. Entsprechend solle das Zollgesetz so geändert werden, dass
diejenigen Personen, denen durch die Beschau von Waren mit vereinfachter
Zollanmeldung (105a ZV) – die also unter anderem einen Mehrwertsteuerwert von CHF
1000 und ein Gesamtgewicht von 1000 kg nicht überschreiten – Mehrkosten entstehen,
für ihre Auslagen vom Bund einen Pauschalbetrag zurückfordern können. Diese
Forderung unterstützte gemäss seinem Blog-Beitrag vom November 2016 auch
Preisüberwacher Stefan Meierhans. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass durch das Prinzip der
Selbstanmeldung im Zollrecht der Zollanmelder, also der Spediteur oder
Paketdienstleister, bei der Überprüfung der Pakete am Zoll mitwirken müsse. Diese
Beschau ist für den Zollanmelder zwar kostenlos, aber dennoch mit Aufwand
verbunden. Diesen Aufwand verrechnen die Zollanmelder unterschiedlich: Während die
Schweizerische Post von den betroffenen Auftraggebern (also den Absendern oder
Warenempfängern) für die Beschau CHF 13 verlangt, integrieren viele
Kurierunternehmen die Beschaukosten in ihre allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten und verteilen sie somit auf alle Kunden. Eine Vergütung dieser Kosten
durch den Bund würde zu einer Ungleichbehandlung von Kleinsendungen gegenüber

MOTION
DATE: 17.12.2015
ANJA HEIDELBERGER
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anderen Sendungen führen und den „Grundprinzipien einer behördlichen Kontrolle im
Allgemeinen und auch der Systematik der Zollveranlagung im Besonderen"
widersprechen – so die Argumentation des Bundesrates. Entsprechend empfahl dieser
die Motion zur Ablehnung. 

Trotz dieser Einwände sprach sich der Ständerat als Erstrat in der Frühjahrssession
2016 mit 20 zu 14 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. In der
Folge beantragte die WAK-NR ihrem Rat jedoch, die Motion dahingehend zu ändern,
dass nicht der Bund für die entstehenden Kosten aufkommen, sondern alle
Zollanmelder die Beschaukosten in die übrigen Speditionskosten integrieren sollen. Auf
diese Weise könne auch verhindert werden, dass nicht nur die Post, sondern alle
Zollanmelder die entsprechenden Beträge vom Bund zurückforderten. In der
Herbstsession 2016 sprachen sich sowohl Bundesrat Maurer als auch das
Nationalratsplenum für diese Änderung aus. Somit lag der Ball wieder beim
erstberatenden Ständerat, der den Vorschlag der WAK-NR in der Frühjahrssession 2017
behandelte. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte sich im Namen der Kommission mit der
Änderung einverstanden, vermutete jedoch, dass der Preisüberwacher die durch diese
Lösung entstehende generelle Preiserhöhung der Post um etwa 45 Rappen pro Sendung
nicht akzeptieren würde. Die WAK-SR ging hingegen davon aus, dass der
Preisüberwacher mit dieser Lösung einverstanden sein werde, und Olivier Français (fdp,
VD) wies darauf hin, dass der Preisüberwacher lediglich für die Umsetzung des vom
Parlament verabschiedeten Gesetzes zuständig sei und folglich keinen Einfluss auf den
Gesetzgebungsprozess habe. Der Ständerat nahm den Vorschlag der WAK-NR und mit
ihm die geänderte Motion stillschweigend an. In der Folge liegt es nun am Bundesrat,
eine Lösung auszuarbeiten, welche gemäss Bundesrat Maurer die Behörden, die Post
sowie den Zoll in Zukunft vor Dutzenden von Bürgerbriefen verschonen wird. 10

Régime financier et dépenses

In der Wintersession 2018 folgte der Ständerat dem Nationalrat und der Empfehlung
seiner Finanzkommission und nahm die Motion zur Anpassung der
Gebührenverordnung stillschweigend an. Somit wird der Bundesrat eine neue Regelung
verankern, welche die Anhörungspflicht des Preisüberwachers bereits während der
Vorbereitung von Anträgen zur Festlegung oder Änderung von Gebühren festschreibt.
Dadurch soll dieser genügend Zeit erhalten, die Angemessenheit der Gebühren zu
prüfen. 11

MOTION
DATE: 03.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic routier

Pirmin Bischof (mitte, SO) forderte im Juni 2022 mit einer Motion die Einführung eines
Online-Preisrechners für Treibstoffe. Ständerat Bischof argumentierte, dass nur ein
Teil der jüngsten Steigerung der Treibstoffpreise auf die internationale Lage
zurückzuführen sei; ein guter Teil liege an der fehlenden Transparenz über die
Treibstoffpreise in der Schweiz, die es laut Preisüberwacher Stefan Meierhans den
Erdölfirmen ermögliche, grosse Gewinne zu erzielen. Abhilfe schaffen würde gemäss
Bischof ein Preisrechner, wie ihn beispielsweise Österreich bereits vor einigen Jahren
eingeführt habe. Dort gebe es für alle Tankstellen eine Preismeldepflicht, die es den
Konsumentinnen und Konsumenten erlaube, rasch und unkompliziert die günstigste
Tankstelle in der Umgebung zu finden.
Der Bundesrat lehnte die Motion mit einer allgemein gehaltenen Begründung zur
Teuerungsthematik ab. Der Vorstoss wurde im Rahmen der ausserordentlichen Session
zur Kaufkraft in der Herbstsession 2022 behandelt. Motionär Bischof bewarb sein
Anliegen mit dem Hinweis, dass ein Preisrechner keine Mehrausgaben oder
Mindereinnahmen bedeute, sondern lediglich mehr Transparenz schaffe. Der Bund
müsse höchstens die Kosten für die Bereitstellung dieses Rechners zahlen, diese seien
aber sehr niedrig. Wirtschaftsminister Parmelin hingegen sah keinen Anlass für die
Einführung eines solchen Preisrechners. Zum einen würde die Einführung dieses
Instruments eine Gesetzesänderung bedingen, welche Zeit brauche. Der Preisrechner
würde demnach nichts gegen die aktuell hohen Preise nützen. Zum anderen bringe die
Verpflichtung zur Meldung der tagesaktuellen Treibstoffpreise einen grossen
administrativen Mehraufwand für die Tankstellen mit sich. Zudem habe eine Studie von

MOTION
DATE: 26.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Ecoplan ergeben, dass der entsprechende Handlungsbedarf nicht offensichtlich sei und
dass die Spareffekte für die Autofahrenden marginal ausfallen würden. Die kleine
Kammer nahm die Motion jedoch mit 25 zu 18 Stimmen bei 1 Enthaltung an. Die Mitte-,
die Grüne- und die SP-Fraktionen stimmten für das Anliegen. 12

Analog zur Motion Bischof (mitte, SO; Mo. 22.3804) forderte auch die WAK-NR im
August 2022 die Einführung eines Online-Preisrechners für Treibstoffe. Eine solche
Plattform wirke gegen willkürliche Preiserhöhungen an der Zapfsäule, da der
Wettbewerb zwischen den Tankstellen besser spielen könne, und sei effizient. Die
Kommission wies auch auf die Ausführungen von Preisüberwacher Stefan Meierhans
hin, wonach die Benzinpreise an der Tankstelle bis zu ihrem Spitzenwert im Juni 2022
stärker gestiegen und danach langsamer gesunken seien als der Rohölpreis. 
Eine Kommissionsminderheit um Thomas Aeschi (svp, ZG) beantragte die Ablehnung der
Motion, und auch der Bundesrat trat mit einer sehr allgemein gehaltenen
Stellungnahme zu den Energiepreisen und zur allgemeinen Teuerung für eine Ablehnung
der Motion ein.
In der Wintersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit dem Vorstoss. Nachdem
Kommissionssprecherin Michaud Gigon (gp, VD) das Anliegen der Motion vorgestellt
hatte, merkten Minderheitssprecher Aeschi und einige weitere Nationalräte an, dass
der TCS unterdessen einen Online-Preisrechner eingerichtet habe, der täglich
aktualisiert werde. Es sei nicht sinnvoll, ein private Lösung nun durch ein staatliches
Angebot zu konkurrenzieren, zumal diese staatliche Lösung auch nicht ohne
Kostenfolgen für den Staat bleiben werde. Wirtschaftsminister Parmelin erläuterte die
ablehnende Haltung des Bundesrates und betonte, dass ein solcher Preis-Rechner kein
geeignetes Mittel darstelle, um Haushalte gezielt zu entlasten. So sei die Wirkung eines
solchen Rechners ungewiss und es werde von einer langen Umsetzungsdauer
ausgegangen, da die gesetzliche Grundlage für einen solchen Preisvergleich fehle.
Parmelin rechnete auch mit einem gewissen bürokratischen Aufwand für die
Tankstellen und die öffentliche Hand. Zudem verwies auch der Wirtschaftsminister auf
die erwähnten privaten Angebote.
Anschliessend schritt der Rat zur Abstimmung. Nach einer Pattsituation (91 zu 91
Stimmen bei 8 Enthaltungen) wurde die Motion mit Stichentscheid der Präsidentin
Irène Kälin (gp, AG) angenommen. Während sich die Fraktionen der SP, der GLP und der
Grünen geschlossen für die Motion aussprachen, stimmten die SVP- und die
FDP.Liberale-Fraktion geschlossen dagegen. Die Mitte-Fraktion zeigte sich gespalten. 13

MOTION
DATE: 14.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die WAK-NR zeigte sich im Januar 2023 gespalten in der Frage, ob der Bund einen
Preisrechner für Treibstoffpreise nach österreichischem Vorbild einführen soll. Eine
Mehrheit der Kommission beantragte mit 12 zu 10 Stimmen, der Motion in angepasster
Form Folge zu geben, wonach der Bund die Plattform auch in Zusammenarbeit mit
privaten Anbietern betreiben könne. Die Kommission reagierte damit auf den vom TCS
im November 2022 lancierten Benzinpreisradar. 
In der Frühjahrssession 2023 war eine Mehrheit des Nationalrates mit 95 zu 81 Stimmen
bei 2 Enthaltungen jedoch der Ansicht, dass kein Bedarf an einer staatlichen Lösung
mehr bestehe, wobei die grosse Kammer der Kommissionsminderheit folgte.
Minderheitensprecher Beat Walti (fdp, ZH) erklärte im Rat, dass einerseits eine
privatwirtschaftliche Lösung geschaffen worden sei und sich andererseits die
Spritpreise eingependelt hätten. Mit einer Ablehnung könne man «etwas Gutes gegen
die Bürokratie tun»  – bei einer Annahme hätten die Tankstellenbetreiber ihre aktuellen
Preise beim Bund melden müssen – und auf die Einführung eines «neuen Molochs» sei
zu verzichten, führte der freisinnige Nationalrat weiter aus. Die geschlossenen
Fraktionen der SVP, der FDP.Liberalen, eine Mehrheit der Grünliberalen-Fraktion sowie
wenige Stimmen aus der Mitte-Fraktion setzten sich schliesslich mit dieser Meinung
durch und lehnten die Motion ab. Kommissionssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) hatte
vergebens versucht, eine Ratsmehrheit vom Handlungsbedarf und der Idee der
Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft in der Kontrolle der Benzinpreise
zu überzeugen. Mit der Ablehnung im Nationalrat war die Motion erledigt. 14
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Auf die Einführung eines Online-Preisrechners für Treibstoffe nach österreichischem
Vorbild wollte der Ständerat in der Sommersession 2023 verzichten. Entgegen dem
äusserst knappen nationalrätlichen Entscheid stimmte der Ständerat mit 32 zu 9
Stimmen klar gegen eine entsprechende Motion der WAK-NR. In der vorberatenden
WAK-SR war die Entscheidung noch deutlich knapper ausgefallen. Während sich sechs
Mitglieder gegen die Motion ausgesprochen hatten, plädierten fünf (bei einer
Enthaltung) für eine Annahme. Die Mehrheit der Kommission war der Meinung, dass es
nicht Aufgabe des Staates sei, eine solche Vergleichsplattform aufzugleisen.
Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) verwies im Rat zudem auf die inzwischen
wieder gesunkenen Treibstoffpreise sowie auf die entsprechende private Lösung,
welche vom TCS lanciert worden war. Beat Rieder (mitte, VS), der mit seinem
Einzelantrag die Minderheit aufgenommen hatte, war von der staatlichen Lösung nach
österreichischem Vorbild hingegen überzeugt und plädierte für mehr Wettbewerb im
Treibstoffmarkt. Die TCS-Plattform weise noch erhebliche Mängel auf, etwa in Bezug
auf Echtzeitdaten und Vollständigkeit, weshalb es einer Intervention des Bundes
bedürfe. Während eine gleichlautende Motion Bischof (Mo. 22.3804; mitte, SO) im
Ständerat im Herbst 2022 noch angenommen worden war, war die vorliegende Motion
mit dem ablehnenden Votum erledigt. 15

MOTION
DATE: 15.06.2023
MARCO ACKERMANN

Enseignement, culture et médias

Médias

Presse

Im März 2018 sprach sich der Nationalrat als Erstrat entgegen dem Antrag des
Bundesrats für eine von der WAK-NR ausgearbeitete Motion aus, die eine Preissenkung
bei ausländischen Zeitschriften in der Schweiz bezweckt. Dabei stellten sich 102
Stimmen aus dem linken und dem Mitte-Lager hinter die Kommissionsmehrheit, die
den Vorstoss mit 15 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen befürwortet hatte. Die grosse
Kammer forderte damit den Bundesrat auf, zusammen mit der
Wettbewerbskommission (WEKO) und dem Preisüberwacher nach „effizienten und
unbürokratischen“ Lösungen zur Angleichung der ausländischen und inländischen
Zeitschriftenpreise zu suchen. Die opponierende rechtsbürgerliche
Kommissionsminderheit kritisierte – flankiert von 82 Nationalrätinnen und
Nationalräten – den unspezifischen Motionstext bezüglich möglicher Lösungen und
ebenso die fehlende Umsetzbarkeit des Unterfangens. In seiner ablehnenden Antwort
hatte der Bundesrat betont, dass die WEKO und der Preisüberwacher bisher keinen
Verstoss festgestellt hätten und bereits unternommene Abklärungen darauf haben
schliessen lassen, dass eine Lösung im Sinne der Motionäre nicht erzielt werden
könne. 16

MOTION
DATE: 05.03.2018
MARLÈNE GERBER

Im März 2019 behandelte der Ständerat als Zweitrat die Motion der WAK-NR, mit der
der Bundesrat beauftragt werden sollte, für Preissenkungen bei ausländischen
Zeitschriften in der Schweiz zu sorgen. Mit dem mit 10 zu 3 Stimmen gefassten
Entscheid schloss sich die WAK-SR dem Bundesrat an, der sich bereits nach der
Einreichung des Vorstosses gegen diesen ausgesprochen hatte. Auch argumentativ
blieb die ablehnende Kommissionsmehrheit auf der Linie des Bundesrates und teilte
die Meinung, dass regulierende Eingriffe bei den Zeitschriftenpreisen nicht mit der
Wirtschaftsfreiheit vereinbar seien. Zudem müsse beachtet werden, dass die Verlage
auch Risiken zu tragen hätten, beispielsweise für nicht verkaufte Magazine. Letztlich
fehle auch die verfassungsrechtliche Grundlage, so einen Mechanismus überhaupt
einführen zu können. Eine Kommissionsminderheit war hingegen der Ansicht, dass die
Preisunterschiede gegenüber dem Ausland zu hoch seien, um lediglich durch
unterschiedliche Kosten gerechtfertigt werden zu können, und dass mit den
Aufschlägen die inländische Kaufkraft missbräuchlich ausgenutzt werde. Sie empfahl
deswegen, den Vorstoss zu überweisen.

Die Mehrheit der Ständerätinnen und Ständeräte teilte letztere Meinung nicht. Mit 28 zu
13 Stimmen und einer Enthaltung verwehrte sie dem Anliegen ihre Unterstützung. Als
vehemente Befürworterin zeigte sich Anita Fetz (sp, BS), die von einem Missstand
sprach, der zu beheben sei; die Preispolitik sei «schlicht unanständig». Gleichzeitig
beklagte sie die passive Haltung der WEKO und des Preisüberwachers, jedoch auch des
Bundesrates, der sich – trotz wiederholter Vorstösse zum gleichen Thema – gegen eine

MOTION
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MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Lösungssuche sperre. Dass man nichts unternehme, liess Bundesrat Parmelin nicht
gelten. Dass die WEKO bis anhin nicht interveniert habe, hänge mit der Tatsache
zusammen, dass keine Gesetzesverstösse eingetreten seien. Weder die WEKO noch der
Preisüberwacher hätten daher die Kompetenz gehabt, in diesem Bereich aktiv zu
werden. Im Übrigen spielte er den Ball dem Parlament zurück, das seinerseits
entsprechende frühere Geschäfte abgelehnt habe. 17
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